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Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Wir haben Sommer, die Temperaturen
klettern wieder hoch. Hitzefrei? 

Leider nicht, aber es gelten Regeln, sie
ergeben sich aus der Arbeitsstätten-
verordnung und den damit verbundenen 
Arbeitsstättenregeln.

Ab wann müssen Regelungen 
getroffen werden?

Ab 26 bis 30 Grad soll der Arbeitgeber 
Maßnahmen ergreifen. 
Ab 30 bis 35 Grad muss der Arbeitgeber 
Maßnahmen ergreifen.
Ab über 35 Grad gilt der Arbeitsplatz als 
Hitzearbeit*.

Wir empfehlen euch, Kontakt mit eurem 
Personalrat aufzunehmen. Er hat nach 
Kenntnis der Umstände eine Handlungs-
pflicht und kann in einer Betriebs- oder 
Dienstvereinbarung mit dem Arbeitgeber 
verbindliche Maßnahmen zum Umgang 
mit Sommerhitze verabreden. Wenn diese 
„muss-Regelungen“ nicht umgesetzt wer-
den, kann sich der Beschäftigte an die Be-
rufsgenossenschaft wenden.

*Hitzearbeit ist Arbeit, bei der es infolge kombinierter Belastung aus Hitze, körperlicher 
Arbeit und gegebenenfalls Bekleidung zu einer Erwärmung des Körpers und damit zu einem 
Anstieg der Körpertemperatur kommt. Dadurch können Gesundheitsschäden entstehen. 

Und hier nun die Maßnahmen, die je 
nach Temperatur und Belastung
getroffen werden können bzw. müssen:

 - Lockerung der Kleidung
 - Bereitstellung von Getränken
 - Verlegung der Arbeitszeit
 - Unterweisung zum Umgang mit Hitze
 - Raumtemperatur senken
 - Leichtere Arbeiten
 - Schattenbereiche für Pausenzeiten 
 - häufiger kurze Pausen
 - Sonnenbrillen    
 - Sonnenschutzmittel
 -UV Schutzkleidung
 - Kopfschutz
 - ggf. den Arbeitsplatz beschatten
   (z.B. bei Pflasterarbeiten)

Und Ihr könnt euch auch bei eurer Berufs-
genossenschaft, der Sozialversicherung für 
Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SV 
LFG) erkundigen:

E-Mail: kommunikation(at)svlfg.de
Homepage: www.svlfg.de

Kommt gut durch den Sommer

Eure Fachgruppe 

Gartenbau Friedhöfe und Forsten     


